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Berichte und Meinungen

Brandenburg

BzVgg Cottbus

Auf ihrer Mitgliederversammlung am 5. März
2016 in Lübbenau wählten die Schieds-
frauen und Schiedsmänner der BzVgg
Cottbus einen neuen Vorstand. Als Vorsit-
zende wurde Angelika Kießling gewählt.
Ihr zur Seite stehen Monika Droese (Schrift-
führerin), Günter Schroeter (Schatzmeister)
und Dr. Ilona Schulz (Beisitzerin). Als erste
Amtshandlung wurden Herr Rudolf Grätz,
Frau Regina Uhlemann, Frau Regina Mei-
nas, Frau Monika Obenaus und Herr Klaus-
Dieter Peters für ihre Verdienste zum
Wohle des Schiedsamtswesens mit der
Ehrennadel des Bundes Deutscher
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.
ausgezeichnet.

Die »Geehrten« aus der BzVgg Cottbus.
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Hessen

LVgg Hessen

Am Samstag, den 5. März 2016, trafen
sich in der Stadtverwaltung in Wetzlar die
ständigen Organisatoren für das Bundes-
schiedsamtsseminar für den Bereich der
LVgg Hessen. Unter der Leitung des stell-
vertretenden Landesvorsitzenden von Hes -
sen und Vorsitzenden der BzVgg Gießen
Bodo Winter wurden die neuen Bundes-
richtlinien für die ständigen Organisatoren
vorgestellt und eingehend besprochen. Da
es sich bei den Teilnehmern weit überwie-
gend um erfahrene Organisatoren handelte,
gab es nur wenig fachliche Fragen, jedoch
wurde auch an einigen – nicht plausibel er-
scheinenden – Vorgaben deutliche Kri tik
geübt. Einig war man sich am Ende dann
doch, dass ein einheitliches Erscheinungsbild
und vergleichbare Standards unbedingt
notwendig sind, um sowohl den Referenten
als auch den zu schulenden Schiedsper-
sonen gute Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Seminararbeit zu schaffen. 
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v.l.n.r. Heinz Walkowski (BzVgg Ffm.), Carmen
Zühlsdorf-Gerhard (BzVgg Limburg), Dr. Robert
Müller (BzVgg Darmstadt), Stephan Heckmann
(BzVgg Marburg), Frank Steinraths (BzVgg Limburg),
Dieter Schultheis (BzVgg Gießen), Hans Jürgen
Müller (BzVgg Hanau), Andreas Klimke (BzVgg
Wiesbaden), Peter Vogt (BzVgg Wiesbaden), Dieter
Mosch (BzVgg Hanau), Helmut Hahn (BzVgg Lim-
burg) und Bodo Winter (Referent).

Für viele Schiedspersonen ist der Besuch
des Bundes schiedsamtsseminars der ein-
zige persönliche Kontakt mit den Institutionen
des BDS. Umso wichtiger ist es, den BDS
auch gut, kompetent und ausführlich zu
präsentieren. Der ebenfalls anwesende
zweite stellvertretende Bundesvorsitzende
und Hessische Landesvorsitzende Manfred
Schneider hatte diese Veranstaltung orga-
nisiert und konnte durch sein profundes In-
siderwissen mit dazu beitragen, das eine
oder andere Missverständnis bei den Teil-
nehmern aufzuklären.

Nordrhein-Westfalen

BzVgg Düsseldorf

Auf den Seiten des Justizministeriums NRW
befindet sich ein interessanter Link
https://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/Pres-
seJM/2016_02_26_PE_Nachbarn/index.php
Dieser führt direkt zu einem Angebot von
Schiedspersonen aus der BzVgg Düsseldorf.
Sie stehen einmal im Monat im Rahmen
der Aktion »Callcenter NRW« für Bürger
mit Rat und Tat zur Verfügung und beant-
worten Fragen u.a. rund um das Nachbar-
recht. Sie erhalten landesweit Anrufe und
werben auf diese Art für das Schiedsamt.
Das Ganze nennt sich monatliches »RechtS-
pecial – Schlichten statt Richten!« und
findet wiederkehrend donnerstags in der
Regel in der Zeit von 12 bis 14 Uhr statt.

Sachsen-Anhalt

BzVgg Magdeburg

»Spende in Höhe von 500 EURO über-
geben«.

Im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeiten
der Schiedsstelle Calbe (Saale), vertreten
durch Herrn Frank Kaina (Vorsitzender)
und Jan Tobiasch (Stellvertreter), spenden
die Schiedsmänner ihre Aufwandsentschä-
digung zur Nachwuchsförderung im Kin-
der- und Jugendsport dem Förderverein
Calbe (Saale) e.V. 
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v.l.n.r. Sven Hause (Vors.TSG Calbe), Peter Müller
(Schatzmeister TSG Calbe), Gunnar Lehmann
(Vors. Handballabtlg.), Steffen Kober (Vors. För-
derverein Calbe), Frank Kaina (Vorsitzender
Schiedsstelle), Jan Tobiasch (Stellvertreter Schieds-
stelle).

Die Entscheidung ist bei den Streitschlich-
tern gefallen, da die Streitbeilegung im
Vordergrund stehen sollte und nicht die
Vergütung des Ehrenamtes. Nach nun fast
fünfjähriger Amtszeit konnten 500 EURO
zusammengetragen werden. Die Summe
setzt sich anteilig aus den verschiedensten
Streitschlichtungen der vergangenen Jahre
zusammen.
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